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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 16/2300  
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksachen 16/1400  
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013)  
 
 
hier:   Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen 

Titel 684 50  Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen  
    des Übergangsmanagements im Jugendarrest 

 
Reduzierung des Baransatzes 
 

2013        2012 
 

von   205.000 Euro      205.000 Euro 
um   117.200 Euro 
auf     87.800 Euro 
 
Begründung: 
Gemäß dem Entwurf der Landesregierung für ein Gesetzes zur Regelung des Jugendarrest-
vollzuges wendet sich Nordrhein-Westfalen künftig „kompromisslos von reinen Sanktions-
charakter des Arrests ab und zielt konzeptionell auf die Förderung und Erziehung der Ju-
gendlichen“ (Drs. 16/746). Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf bereits Mehrkosten in 
Höhe von 830.000 Euro pro Jahr vor. Die bisherigen Zuwendungen an freie Träger für Maß-
nahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest können vor diesem Hintergrund in 
der angegebenen Höhe reduziert werden. 
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